
Nr. A n fra g e 

1980 "03- 05 . 

de~ Abgeordneten Inq. DITTRICH, GRAF, Dr. SCHUSSEL, STAUDINGER, 

und Genossen Ingrid T ICHY-SCHREDER 

an den Bundes~inister fUr Finanzen 

betreffend. di~einkommensteuerliche Behandlung der Betriebs­

aufgabe aus Alters~ oder KrankheitsgrUnden 

Naoh§ 24 Abs. 3 EStG 1972 gilt die Aufgabe eines Betriebes 

auch aus Alters- oder KrankheitsgrUnden als Ver~usserung, wo­

bei die' dem Betrieb gewidmeten WirtschaftsgUter anl~ßZioh ih­

rer UberfUhrung ins Privatvermögen mit dem gemeinen Wert im 

Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen sind. Ats sogenannter Auf­

gabegewinn (Ver~ußerungserZö.s) unterliegt sodann die Differenz 

zwischen dem Buchwert des Betriebsvermögens und dem gemeinen 

Wert der Einkommensteuer, wobei der seit der Einkommensteuer­

gesetz-Novelle 1974 (BGBl. 469/1974) nicht mehr valorisierte 

Freibetrag gem~ß § 24 Abs. 4 EStG 1972 in der Höhe von 

S '100.000 und ein erm~ßigter Steuersatz in der Höhe der Hälfte 

des Noy;malsteuersatzes im Sinne· des § 37 Abs. 1 und 2 EStG 1972 

in An~p~uch genommen werden kann. Völlig unberUcksichtigt 

bleibt, daß· dem zUr Betriebsaufgabe gezwungenen Altunternehmer 

für den nicht seltenen Fall, daß er keinen zahlungskräftiG'en 

Erwerber fUr seinen Betrieb findet, eine Steuerlast auferlegt 

uJird, die er ,mangels eines Zuflusses an liquiden Mitteln nicht 

bestreiten kann. Durch die .fortschreitende GeldwertverdUnnung 

eY'weisen sich die genannten einkom,mensteuerf!echtlichen Bestim­

mungen, die.~ine steuerschorlende Behandlung der Betriebsauf­

gabe garantie~en sollten, als völlig unzureichend, inSbesondere 

wenn Liegenschaften, wo stets mit einem ~tärkeren Wertauftrieb 

iiber einen l~ngeren Zeitraum zu rechnen sein wird, zum Betriebs­

vermögen g~hö~en. 
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D{esel' Umstand hindert heute ;:ahll'eichc GC1,Jel'bctreilJende und 

auch freiberuflich T~tiie daran, sich aus dem Gcschaftsleben 

zurUckzuziehen und ihren wohlverdientcil Ruhestand anzutreten, 

da andernfalls eine k011fiskatorische Besteuerung dl'oht, die 

letzten Endes den weiteren LebensunterhaZt gef~hrdet. Die 

Bundeskammer hat bereits in einer Eingabe an das Bundesmini­

sterium fUr Finanzen vom 20. Mai 1976 an Hand von signifikanten 

FalZen aus der Praxis auf die Unhaltbarkeit dieses Rechtszu­

sta~des hingewiesen und diesbezUgLiche VerbesserungsvorschZage 

unterbreitet, die allerdings vom Bundesministerium fUr Finanzen mit 

Note vom 16. Dezember 1976, ZL~ 256.861-IV/6/76, abgeLehnt 

·wurden. 

Auch die Unterkommission I der Steuerreformkommission hat das 

ProbZem der einkommens teuer Lichen Behandlung von Betriebsauf-

gaben, ohne daß eine Veraußerung oder eine Unternehmernaah-

fotge im Schenkungs- oder Erbgang vorliegt, als sanierungsbe­

dürftig erkannt und verschiedene Nal3nahmen, wie etwa den Auf­

schub der. Besteuerung des Aufgabengewinnes bis zu einer spä­

teren Veraußerung und die Schaffung eines ermaßigten Steuer­

satzes im Ausmaß eines VierteLs anstatt wie bisher der Hallte des 

Normalsteuersatzes vorgeschlagen. Auf die diesbezUglichen Aus­

fUhrungen des kürzlich fertiggestellten und Uberreichten Be­

richtes der Steuerreformkommission wird in diesem Zusammenhang 

verwiesen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für Finanzen folgende 

Anfrage 

1. Sind Sie bereit, die von der Steuerreformkommission diesbe­

züglich unterbreiteten Vorschlage vordringlich prUfen zu las­

sen und sich für eine ehebaldige gesetzliche Realisierung der­

selben einzusetzen? 

2. Kann der betrOffene Personenkreis, dem aus Alters- oder Ge­

sundheitsgrilndc11 nicht zuzUmuten ist, noch allzulange auf eine 

Entschärful'1(! der einkommenstcucrl-ichen RcehtsZ-a(IC zu wal'ten, 

dmrdt l'cclmen, da.ß in abDclzl>i1rCl' ZC7~t ein entsrr·eehender· tCe-, 
I ' I 7 1 ' . t-' . i ') -' -:;,etzc;l-'c'lJ1-ll'j von 11Pcm ?eDDort auu(T(!(Lr'or?],te; ·lJ-~P(: 
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